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Index

64/02 Bundeslehrer

Norm

BLVG 1965 §9 Abs3 idF 2004/I/176;

Rechtssatz

Jede im Zusammenhang mit seiner schulischen Tätigkeit erbrachte Nebenleistung des Lehrers, die nicht schon nach

den sonstigen Bestimmungen des BLVG erfasst ist, ist als solche im Sinne des § 9 Abs. 3 BLVG anzusehen ist (vgl. das

hg. Erkenntnis vom 7. März 1984, Zl. 82/09/0100).
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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